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»Daher meine Prognose, daß wir in den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten 1. immer weniger
Klinikbetten haben werden, 2. immer weniger
Heimplätze, 3. immer weniger Sozialstaat, 4. im-
merweniger Fremdhilfe, 5. immerweniger sozia-
le Professionalität und 6. immer weniger soziale
Sicherheit durch Ausgrenzung.«

Dörner (1998, S. 333)

Liebe Leser*innen,
Klaus Dörner ist am 25. September 2022 verstorben, er wurde 88 Jahre

alt. Er stand konsequent für eine demokratische Ausgestaltung der Gemeinde-
und Sozialpsychiatrie, ihm verdanken wir unzählige streitbare und kritische
Impulse, auch bezüglich des Themas der De-Institutionalisierung.

Über 20 Jahre nach Erscheinen seiner oben zitierten Veröffentlichung Ende
der Veranstaltung weist eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales darauf hin, dass insbesondere die soziale Isolation
von Menschen mit Behinderungen in den sog. besonderen Wohnformen nach
wie vor und nachweisbar vorherrschend ist (vgl. BMAS, 2022, Repräsentativ-
befragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung):

»Die Teilhabebefragung weist bei Menschen in Einrichtungen insbesondere auf
Tendenzen zumAlleinsein und zur Einsamkeit hin. Auch die Analyse der sozialen
Einbindung (vertrauensvolle Gesprächspersonen, enge Freunde und Freundin-
nen) zeigt für Menschen in Einrichtungen: Personen im höheren Lebensalter, die
in keiner Partnerschaft (mehr) leben, weisen Anzeichen sozialer Isolation auf«
(vgl. ebd., S. 19).

Der sich aus oben wiedergegebener Erkenntnis ergebende, andauernde Hand-
lungsbedarf im Kontext des De-Institutionalisierens wurde von den Vereinten
Nationen bereits im Jahr 2017 in den allgemeinen Bemerkungen Nr. 5 (2017)
zum selbstbestimmten Leben und Inklusion in die Gemeinschaft aufgegriffen.
Hier wurde in Bezug auf die Umsetzung der in Artikel 19 der UN-BRK ge-
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forderten Maßnahmen »ein Gefälle zwischen den Zielen und dem Geist des
Artikels 19 einerseits, und dem Ausmaß seiner Umsetzung andererseits« (Ver-
einte Nationen, 2017, S. 4) beobachtet. Unter anderem bestünden nach wie vor
folgende Problemlagen:

»(a) Verweigerung der rechtlichen Handlungsfähigkeit, entweder durch formale
Gesetze und Praktiken oder de facto durch ersetzende Entscheidungsfin-
dung hinsichtlich der Wohn- und Lebenssituation;

(b) Unzulängliche Programme zur sozialen Unterstützung und für die Sicher-
stellung eines selbstbestimmten Lebens in der Gemeinschaft;

(c) Unzulänglicher rechtlicher Rahmen sowie unzulängliche Zuweisung finan-
zieller Mittel für persönliche Assistenz und individualisierte Unterstützung;

(d) Physische und angeordnete Unterbringung in Einrichtungen, auch von Kin-
dern, sowie Zwangsbehandlung in all ihren Ausprägungen;

(e) Das Fehlen von Strategien und Plänen zur Deinstitutionalisierung sowie
fortgesetzte Investitionen in institutionalisierte Formen der Pflege;

(f) Negative Einstellungen, Stigmata und Stereotypen, die die Inklusion von
Menschen mit Behinderungen in die Gemeinschaft und ihren Zugang zu
verfügbarer Unterstützung verhindern;

(g) Falsche Vorstellungen vom Recht auf selbstbestimmtes Leben in der
Gemeinschaft;

(h) Das Fehlen verfügbarer, akzeptierbarer, erschwinglicher, zugänglicher und
anpassungsfähiger Dienste und Einrichtungen, wie Beförderung, Gesund-
heitsversorgung, Schulen, öffentlicher Raum, Wohnraum, Theater, Kinos,
Güter und Dienstleistungen und öffentliche Gebäude;

(i) Das Fehlen angemessener Überwachungsmechanismen, einschließlich der
Partizipation repräsentativer Organisationen von Menschen mit Behinde-
rungen, um eine geeignete Umsetzung des Artikels 19 sicherzustellen;

(j) Unzureichendes Mainstreaming des Themas Behinderung bei der allgemei-
nen Zuweisung von Haushaltsmitteln;

(k) Unsachgemäße Dezentralisierung mit dem Ergebnis von Unterschieden, je
nach lokaler Gebietskörperschaft, sowie ungleicher Chancen auf selbstbe-
stimmtes Leben in der Gemeinschaft innerhalb eines Vertragsstaates« (ebd.,
S. 5).

Das »Fehlen von Strategien und Plänen zur Deinstitutionalisierung sowie fort-
gesetzte Investitionen in institutionalisierte Formen der Pflege« (vgl. ebd.)
greift das Committee on the Rights of Persons with Disabilities (vgl. United
Nations, 2022) aktuell erneut in einem umfangreichen Kommentarpapier auf
und merkt hier u. a. zugespitzt an: »Deinstitutionalization processes should aim
at ending all forms of institutionalization, isolation and segregation of persons
with disabilities, in both private and public spheres« (vgl. ebd., S. 2).

Ein solchermaßen klares Verständnis von De-Institutionalisierung beinhal-
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tet, auch mehrere Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonventi-
on, noch umfangreich zu leistende Anstrengungen, um diesem Ziel gerecht(er)
zu werden. Vieles ist schon auf den Weg gebracht worden, die Beharrungsten-
denzen scheinen jedoch hartnäckig. Neben den eingangs von Klaus Dörner
erwähnten Erfolgen in der Reduzierung institutioneller Wohnformen, bleibt
die angesprochene Herausforderung immer weniger Sozialstatt, immer weni-
ger Fremdhilfe, immer weniger soziale Professionalität und immer weniger
soziale Sicherheit durch Ausgrenzung auf der Agenda und betont die andau-
ernde Aktualität der konkreten Ausgestaltung von De-Institutionalisierung.

Trotz dieser Widrigkeiten möchte ich mit Klaus Dörner – erinnernd an
ihn – daher festhalten: »Noch immer haben Ausgrenzung und Kolonisierung
die macht-bedingte Wahrscheinlichkeit für sich. Aber der Kampf um Integra-
tion und Entkolonisierung hat auch nicht mehr das Monopol aufs Scheitern«
(Dörner, 1996, S. 38).

Ich wünsche wie immer eine interessierte Lektüre!

Erik Weber
Die Redaktion
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